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 Veröffentlicht am 31.10.1991

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §38;

BAO §116;

VwRallg;

Rechtssatz

Präjudiziell ist nur eine Entscheidung, die eine Rechtsfrage betri;t, deren Beantwortung für die

Hauptfragenentscheidung eine notwendige Grundlage bildet und die diese in einer die Verwaltungsbehörde

bindenden Weise regelt. Eine Vorfrage liegt also dann vor, wenn der relevante Tatbestand ein Element enthält, das für

sich allein Gegenstand der bindenden Entscheidungen der anderen Behörde ist.

Schlagworte

Definition von Begriffen mit allgemeiner Bedeutung VwRallg7
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Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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